
Oft gestellte Fragen über den Kindergarten 

(„förskola“ oder „dagis“) 

Was ist der Kindergarten (förskola)? 

Der Kindergarten wird in Schweden oft auch mit ”dagis” bezeichnet.  

Die Aufgabe des Kindergartens ist es, Kindern eine gute Fürsorge zu gewähren, deren 

Entwicklung zu stimulieren und den Eltern eine Erwerbstätigkeit oder Studien zu 

ermöglichen.  

  

Wer bekommt einen Platz im Kindergarten (förskola)? 

 Kinder im Alter von 1 bis 5 Jahren von Eltern, die erwerbstätig sind oder studieren, haben 

entsprechend deren Studien- oder Arbeitszeiten bewilligte Betreuung im Kindergarten 

(förskola).  

 Kinder im Alter von 1 bis 5 Jahren von Eltern, die arbeitslos und bei der Arbeitsvermittlung 

registriert sind oder Erziehungsurlaub im Rahmen der gesetzlichen Regelung 

„Föräldrarledighetslagen“ für kleinere Geschwister haben, können 15 Stunden pro 

Woche im Kindergarten betreut werden. 

 Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren haben ein Recht auf ”allgemeine Vorschule” ab dem 

Herbst des Jahres in dem das Kind 3 Jahre alt wird. Dies ist unabhängig von der 

Beschäftigung der Eltern. 

Hier muß man zwischen zwei verschiedenen Alternativen wählen:  

Entweder ist das Kind an 5 Tagen pro Woche für 3 Stunden im Kindergarten. In diesem 

Falle ist die Betreuung beitragsfrei und Mahlzeiten sind nicht inbegriffen.  

Oder das Kind ist für 3 Tage pro Woche 5 Stunden im Kidergarten. Diese Variante ist 

beitragspflichtig. 

 Kinder, die aus besonderen Gründen einen Platz benötigen, zum Beispiel zur Förderung der 

physischen oder psychischen Entwicklung. 

Bitte beachten Sie das dies eine verallgemeinerte Beschreibung derjenigen ist, die einen 

Platz im Kindergarten bekommen können. 

 

Wann beginnt man im Kindergarten (förskola)? 

Normalerweise kann ein Kind frühestens im Alter von einem Jahr im Kindergarten beginnen. 

Dann bestimmt die Entscheidung der Eltern wann Ihr Kind im Kindergarten beginnt. Einige 

Kinder haben es leichter mit einem frühen Beginn im Kindergarten, während es anderen 

Kindern besser damit geht, noch länger zu Hause zu bleiben. Dies ist individuell abhängig und 



Sie als Eltern wissen am Besten, wann die Einschulung in den Kindergarten für Sie und Ihr 

Kind paßt.  

 

Was gibt es für Kindergärten (förskola) in Orsa? 

In Orsa gibt es 14 kommunale Kindergartenabteilungen in insgesamt 5 verschiedenen 

Einheiten. Es gibt außerdem den freien Kindergarten ”Grinden”.  

Wie beantragt man einen Platz? 

Beantragen Sie möglichst frühzeitig einen Platz, in dem Sie das Antragsformular (Blankett) 

ausfüllen und an die Barn- och utbildningsfövaltning der Kommune senden.  Das Formular 

können Sie im Internet herunterladen. Sie können uns auch anrufen. Wir schicken Ihnen 

dann ein Formular zu. Nachdem das Formular bei uns eingegangen ist bekommen Sie eine 

Bestätigung, daß Ihr Kind in der Warteschlange für einen Kindergartenplatz ist. 

 Die Leiter der Kindergärten bestimmen nach einem Regelwerk darüber, welche Kinder in 

welcher Abteilung platziert werden. Hier bestimmen sowohl Reihenfolge als auch die 

Zusammensetzung der vorhandenen Gruppen eine Rolle. Sobald ein Platz für Ihr Kind frei ist, 

bekommen Sie vom Assistenten der Kinderfürsorge (barnomsorgsassistent) eine Nachricht 

über die Platzierung (placeringsmeddelande). Darin stehen die Angaben zum Kindergarten 

sowie die Kontaktinformationen zu der zuständigen Abteilung und zum Einschulungstermin.  

In diesem Schreiben finden Sie auch drei Formulare, die Sie ausfüllen und innerhalb von 10 

Tagen zurücksenden müssen. Diese gelten als Ihre Zusage zum angebotenen 

Kindergartenplatz: 

 

 Einkommenserklärung (Inkomstredovisning) müssen Sie abgeben, damit das richtige 

Beitragsiveau für den Hortplatz  berechnet werden kann. Wenn Sie trotz Mahnung 

keine Angaben zu Ihrem Einkommen abgeben, werden Sie automatisch der höchsten 

Beitragskategorie zugeordnet. Dies kann bedeuten, daß Sie einen höheren Beitrag 

zahlen, als Sie eigentlich müßten.  

 Absprache der Betreuungszeit (Avtal om vistelsetid) müssen Sie ausfüllen, damit wir 

einen realistischen Überblick über den Umfang des benötigten Personals bekommen 

und um welche Tageszeit welche Abteilung Personal benötigt. Das Formular 

Absprache der Betreuungszeit (Avtal om vistelsetid) ist auch aus Sicherheitsgründen 

wichtig. Es ist ihre Bestätitgung, daß Ihr Kind einen Platz in der Kinderfürsorge hat. 

Dieses Formular kann manchmal für Bestätigungen benötigt werden, wie z.B. von der 

Arbeitslosenkasse.  

 Das Formular Schema (Schema) beinhaltet wichtige Informationen, die für eine gute 

Planung und kindgerechte Durchführung der Betreung im Kindergarten von 



Bedeutung ist.  

  

Wie lange dauert es, bis man einen Platz bekommt? 

Die Stadtverwaltung garantiert einen Platz in einer unserer Einrichtungen innerhalb von 4 

Wochen nach Eingang des Antrages. 

  

Wie lange dauert die Einschulung? 

Die Einschulung dauert etwa zwei Wochen, sie kann aber sowohl kürzer als auch länger 

ausfallen. Während der Einschulung erhöht man schrittweise die Stunden im Kindergarten. 

Am ersten Tag sind die die ganze Zeit mit Ihrem Kind zusammen. Am zweiten Tag gehen Sie 

vielleicht für kurze Zeit in ein anderes Zimmer, etc. Die optimale Einschulungszeit ist je nach 

den individuellen Voraussetzungen von Kind zu Kind unterschiedlich. 

 

Was kostet ein Platz im Kindergarten?  

Der Beitrag für den Kindergartenplatz wird durch das Einkommen des Haushaltes der Eltern 

bestimmt, nicht durch die Zeit, die Ihr Kind im Hort verbringt. Das bedeutet, daß Eltern mit 

höherem Einkommen mehr für einen Hortplatz bezahlen als Eltern mit niedrigerem 

Einkommen.  

 

Ist die Einschulung beitragspflichtig?? 

Ja, der Kindergarten ist ab dem geplanten Tag der Einschulung beitragspflichtig. 

 

Wann ist mein Kind im Kindergarten? 

Kinder dürfen ausgehend von den Studien- oder Arbeitszeiten und den damit eventuell 

zusammenhängenden Reisezeiten im Kindergarten betreut werden. 

Kinder, die nach der 15-Stunden-Regelung im Kindergarten sind, werden zu den Zeiten 

betreut, die sowohl für die Kinder als auch für die Einrichtung passen. Die Absprache über 

die Betreuungszeiten treffen Sie direkt mit dem Leiter der Einrichtung.  

 

Routinen, Mahlzeiten, Schlafen etc. 

Im Kindergarten werden Frühstück, Mittagessen und Zwischenmahlzeiten an Vor- und 

Nachmittag serviert. Falls Ihr Kind Allergien oder spezielle Essgewohnheiten hat, teilen Sie 

dies bitte bei der Antragsstellung und bei der Einschulung mit. Kinder, die Mittagsschlaf 



halten, tun dies gewöhnlich nach dem Mittagessen draußen im eigenen Kinderwagen. Bitte 

stellen Sie sicher, daß Ihr Kind passende Kleidung für die Aktivitäten im Kindergarten trägt 

und die Kleider mit dem Namen des Kindes versehen sind. Bitte deponieren Sie auch 

Kleidung zum Wechseln und gegebenenfalls Windeln.  

 

Wenn mein Kind krank wird? 
Wird Ihr Kind krank, melden Sie dies bitte schnellstmöglich dem Personal des Kindergartens 

(förskola). Denken Sie daran, niemals Kinder mit Fieber oder ansteckenden Krankheiten in 

den Kindergarten zu schicken. Dadurch können wir das Ausbrechen von Epidemien 

verhindern, und andere Kinder, die aus verschiedenen Gründen anfällig für Infektionen sind, 

schützen. 

Für Krankheiten die in Verbindung mit Erbrechen auftreten, gilt die ”48-Stunden-Regel”. Seit 

dem letzten Erbechen des Kindes (oder Ihnen selbst) müssen mindestens 48 Stunden (2 

Tage) vergangen sein, bevor Ihr Kind wieder in den Kindergarten darf. 

 

Wenn ich krank werde? 
Wenn Sie selbst krank werden, müssen Sie dies ab dem ersten Krankheitstag dem 

Kindergarten mitteilen. Sie bekommen dann Informationen, was bezüglich der 

Betreuungszeiten, ärztlichem Attest, etc. gilt. Wenn Sie selbst oder jemand in der Familie 

Krankheiten hat, die in Verbindung mit Erbrechen auftreten, müssen Sie Ihr Kind zu Hause 

behalten, damit andere Kinder im Kindergarten nicht angesteckt werden können.  

 

Falls Geschwister krank werden? 
Falls ein oder mehrere Kinder krank werden, müssen Sie anmelden, daß das Kind aufgrund 

von Krankheit nicht zum Kindergarten kommen kann.  Gesunde Geschwister können mit 

gewissen Einschränkungen im Kindergarten betreut werden. Sie müssen schon am ersten 

Krankheitstag die Einrichtungen, die Ihre gesunden Kinder betreuen, über den Krankheitsfall 

informieren. Geschwister von Kindern mit grippalen Infekten oder von Kindern,  deren 

Kranheitsverlauf mit Erbrechen einhergeht, müssen wegen Ansteckungsgefahr zu Hause 

bleiben. 

 

Wenn wir uns trennen? 
Falls die Familie sich trennt und die Kinder abwechselnd bei beiden Erziehungsberechtigten 

wohnen, beantragt man eine sogenannte Doppelplazierung (Dubbelplacering), wenn beide 

Elternteile auf den Kindergartenplatz angewiesen sind.  

Sollte sich etwas bei Ihnen zu Hause ändern, wie z.B. Adressänderung, Familienverhältnisse 

oder Arbeitgeber, etc, müssen Sie das Formular ”Förändring av adress, familjeförhållande, 

arbetsgivare, etc.“ ausfüllen und dem Assistenten für Kinderfürsorge 



(barnomsorgsassistenten) zusenden. 

 

Wenn ich arbeitslos werde? 

Wenn Sie arbeitslos sind kann Ihr Kind weiterhin 15  Stunden pro Woche in den Kindergarten 

gehen. Melden Sie dies bitte indem Sie das Formular „Ansökan om varaktig förändring av 

vistelsetid“ ausfüllen und dem Assistenten der Kinderfürsorge (barnomsorgsassistenten) 

übersenden. 

 

Wenn ich unregelmäßige Arbeitszeiten habe? 
Wenn Sie als Eltern unregelmässige Arbeitszeiten haben, kann es manchmal schwer sein, 

Schema, Einkommen und Betreungszeit einzureichen. Das Wichtigste ist, daß das 

Kindergartenpersonal Ihre Arbeits- bzw. Studienzeiten erfährt und zu welchen Zeiten ihr 

Kind sich im Kindergarten aufhält.  

Haben Sie ein variierendes Einkommen, das nicht leicht anzugeben ist, kann man eine 

Durchschnittsberechnung machen oder eine Schätzung angeben. Wir machen zufällig 

ausgewählte Stichproben, bei denen wir das angegebene Einkommen mit dem versteuerten 

Einkommen vergleichen. Da schauen wir das jährliche Einkommen an und verteilen es auf 12 

Monate. Sie als Eltern sind verantwortlich dafür, daß Sie das richtige Einkommen angeben. 

Wenn Sie sich unsicher sind, wie sie das Formular ausfüllen sollen, nehmen sie bitte mit dem 

Assistenten der Kinderfürsorge (barnomsorgsassistenten) Kontakt auf. 

 

Wenn ich mehr Zeit beim Kindergarten benötige? 
Falls Sie längere Betreuungszeiten im Kindergarten benötigen weil Sie z.B. mehr arbeiten 

oder eine neue Arbeit bekommen haben, melden Sie dies bitte mit dem Formular „Ansökan 

om varaktig förändring av vistelsetid“ an. Falls der Bedarf nur kurzzeitig oder zeitlich 

begrenzt ist, verwenden Sie bitte das Formular „Ansökan om tillfällig förändring av 

vistelsetid“. Diese Formulare übersenden Sie bitte an den Assistenten der Kinderfürsorge 

(barnomsorgsassistenten). 

 

Wenn ich meinen Platz im Kindergarten kündigen möchte? 
Eine Kündigung müssen Sie schriftlich mit dem Formular „Uppsägning av plats“ einreichen. 

Die Kündigungszeit beträgt einen Monat ab dem Zeitpunkt vom Eingang des vollständig 

ausgefüllten Formulares bei dem Assistenten der Kinderfürsorge (barnomsorgsassistenten).   

Der Ausbildungsausschuß BUN kann - falls die Bezahlung rückständig ist oder das Kind länger 

als 15 Tage ohne Meldung dem Kindergarten (förskola) fernbleibt - den Betreuungsplatz 

kündigen. 

 



 

Was tue ich, wenn mein Kind die Vorschulklasse (nollan) beginnen 

soll? 

In dem Jahr, in dem Ihr Kind 6 Jahre alt wird, bekommen Sie eine schriftliche Einladung nach 

Hause gesandt. Hier steht, in welcher Schule ein Platz für Ihr Kind angeboten wird (die Schule 

wird u.a. nach dem Stadtteil Ihrer Meldeadresse ausgewählt). Hier finden Sie auch 

Informationen dazu,  wie Sie einen Platz in einer anderen als der zugewiesenen Schule 

beantragen. Kinder, die einen Platz im Kindergarten haben, bekommen automatisch einen 

Platz im Kinderhort (fritids) ab dem 1. August des betreffenden Jahres. Falls Ihr Kind nicht in 

den Hort gehen soll, müssen Sie den Kindergartenplatz kündigen. Informationen hierüber 

finden Sie ebenfalls im Einladungsschreiben. 

 

Wenn ich nicht zufrieden bin? 
Sie können uns Ihre Meinung, Beschwerden und Lob auf der Internetseite der Barn & 

utbildningsförvaltning mitteilen. Besuchen Sie www.orsa.se und klicken Sie weiter unter 

Barn & Utbildning / Klagomål & synpunkter. 

 

Wo bekomme ich weitere Informationen? 
Weitere Informationen über den Kindergarten („förskola“ oder „dagis”) finden Sie auf der 

Internetseite der Kommune: www.orsa.se. Klicken Sie weiter auf Barn & Utbildning.   

Formulare und Broschüren finden Sie ebenfalls auf der Internetseite unter der Rubrik Barn & 

Utbildning / Blanketter. 

Einige Informationsblätter halten wir in mehreren Sprachen bereit, siehe www.orsa.se 

Falls sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich unter der Telefonnummer 0250-55 22 11 an 

den Assistenten der Kinderfürsorge (barnomsorgsassistenten). 
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